
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pressemitteilung  

 

Nord Stream 2 fordert die Aufhebung 

diskriminierender EU-Maßnahmen durch den 

Gerichtshof der Europäischen Union 

 
> Nord Stream 2 reicht Nichtigkeitsklage beim Gericht der Europäischen 

Union gegen die Änderung der EU-Gasrichtlinie ein 

> Änderung der EU-Gasrichtlinie muss aufgrund von Diskriminierung für 

nichtig erklärt werden 

> Nord Stream 2 behält sich das Recht vor, separat ein Schiedsverfahren 

gemäß dem Vertrag über die Energiecharta einzuleiten 

 

[Zug (Schweiz) – 26. Juli 2019] Am 25. Juli 2019 hat Nord Stream 2 AG eine 

Nichtigkeitsklage beim Gericht der Europäischen Union eingereicht mit der 

Aufforderung, die Richtlinie (EU) 2019/692 zur Änderung der EU-Gasrichtlinie 

aufgrund eines Verstoßes gegen die EU-Rechtsgrundsätze der 

Gleichbehandlung und Verhältnismäßigkeit für nichtig zu erklären. Das würde 

zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2019/692 führen, da die Änderung der 

Gasrichtlinie eindeutig mit dem Ziel entworfen und angenommen wurde, die 

Nord Stream 2-Pipeline zu benachteiligen und zu behindern. 

 

„Als umsichtiger Investor sind wir verpflichtet, unsere Investitionen zu schützen. 

Die Änderung der Gasrichtlinie ist aber nicht nur für Nord Stream 2 schädlich. 

Eine so offensichtliche Diskriminierung einer einzelnen kommerziellen Investition 

untergräbt die Fähigkeit des EU-Binnenmarktes, die für die Energiewende 

nötigen Investitionen zu mobilisieren", sagt Nord Stream 2-CEO Matthias 

Warnig. 

 

Darüber hinaus behält sich Nord Stream 2 die Möglichkeit vor, seine Ansprüche 

nach internationalem Recht durchzusetzen und ein Schiedsverfahren gegen die 

EU gemäß den Investitionsschutzbestimmungen des Vertrags über die 

Energiecharta einzuleiten. Am 12. April 2019 hatte Nord Stream 2 AG die 

dreimonatige Frist für Konsultationen ausgelöst, während derer eine gütliche 

Beilegung angestrebt werden muss, bevor ein Schiedsverfahren eingeleitet 

werden kann. Am 25. Juni fand ein Treffen zwischen der Europäischen 

Kommission und Nord Stream 2 AG zur gütlichen Beilegung nach den Regeln 

der Energiecharta statt. Bisher ist keine gütliche Beilegung erzielt worden und 

die dreimonatige Frist für Konsultationen ist mittlerweile abgelaufen. 
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Über Nord Stream 2 
Nord Stream 2 ist eine geplante Pipeline, die Erdgas aus Russland direkt zu den 
europäischen Verbrauchern transportieren wird. Die rund 1.230 Kilometer lange Route 
durch die Ostsee stellt die effizienteste Verbindung zu den großen russischen 
Erdgasvorkommen dar. Nord Stream 2 knüpft an die positiven Erfahrungen und das 
technische Konzept der bestehenden Nord Stream-Pipeline an und folgt großenteils der 
Route dieser Pipeline. Die neue Pipeline wird eine jährliche Kapazität von 55 Milliarden 
Kubikmetern haben – genug um 26 Millionen Haushalte zu versorgen. Nord Stream 2 
wird zuverlässig Erdgas liefern, das beispielsweise bei der Stromerzeugung weniger 
Kohlenstoffdioxid freisetzt als Kohle. Dies trägt dazu bei, das europäische Ziel eines 
umweltfreundlicheren Energiemixes zu erreichen und die schwankende Versorgung mit 
erneuerbaren Quellen wie Wind- oder Solarenergie flexibel zu ergänzen. 
www.nord-stream2.com 
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